
 
Laufende Nr. 3 Jahr 2021 

 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau am 03.05.2021 
 
Tagungsort: Aschacher Veranstaltungszentrum 
 
 
Beginn: 19:00 Uhr      Ende: 20:00 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
1.Vizebgm. Weichselbaumer Franz 
GVM Paschinger Franz 
GRM Rosemarie Schwantner 
GRM Knierzinger Christoph 
GRM Freller Herbert 
GRM Hofer Herbert 
GRM Rechberger Johann 
GRM Schlagintweit Anita 
GRM Ing. Buchroithner Gerhard 
GRM Perndorfer Manfred 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Leblhuber Christian   für  Hrn. Schlagintweit Christian 
 
 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
2. Vizebgm. Haider Christoph 
GVM Radler Thomas  
GRM Straßl Christian 
GRM Mayrhofer Elisabeth 
GRM Mag. Manuel Gaadt 
GRM Wagner Thomas 
Ersatzmitglieder FPÖ 
GRM Straßl Christian  für Hrn. Mag. Haider Roman 
 
 
Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) 
GVM Mag. Groiss Dietmar jun. 
GRM Jäger Josef 
GRM Ing. Lucan Matthias 



GRM Frandl Ramona 
GRM Ing. Peter Robert 
Ersatzmitglieder SPÖ 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Wassermair Johannes 
GRM Schnell Rosa  
Ersatzmitglieder der GRÜNEN 
 
 
Weiters anwesend: 
AL Karin Rathmayr 
VBI Anita Pröhl 
  



Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen 

Sitzung. 

Er stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 

Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 

beschlussfähig. 

  



 

  



1. Nachwahlen 
1.1. Nachwahl in den Gemeindevorstand (ÖVP) samt Angelobung 

Bericht des Vorsitzenden: 
Herr Franz Weichselbaumer hat seine Funktion als Vizebürgermeister und 
Gemeindevorstand mit 30. 4. 2021 zurückgelegt. Die ÖVP hat zur Nachwahl 
des Gemeindevorstandsmitgliedes folgenden gültigen Wahlvorschlag 
eingebracht:  
 
Hofer Herbert – ÖVP 
 
Wahlvorschläge sind nur gültig, wenn sie von der absoluten Mehrheit jener 
Gemeinderatsmitglieder unterzeichnet sind, die der Fraktion angehören, die zur 
Erstattung des betreffenden Wahlvorschlages berechtigt ist. 
 

Antrag des Vorsitzenden: 

Ich stelle an den Gemeinderat den Antrag, die Wahl in den Gemeindevorstand sowie 
Vizebürgermeister der Gemeinde offen und mittels Handzeichen vorzunehmen.  

 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mittels Handzeichen einstimmig angenommen. 

 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die ÖVP möge Herrn Hofer Herbert in den Gemeindevorstand mittels Fraktionswahl 
wählen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 

 
Der neu gewählte Gemeindevorstand wird von Bürgermeister Ing. Friedrich 
Knierzinger im Sinne der Bestimmungen des § 24 Abs. 4 der Oö. Gemeindeordnung  
1990 angelobt.  
 
 
 
 
 
ENDE TOP 1.1. 

 
  



1.2. Nachwahl des Vizebürgermeisters (ÖVP) samt Angelobung 

Bericht des Vorsitzenden: 

Gemäß § 27 ist der Vizebürgermeister aus dem Kreis der übrigen Mitglieder 
des Gemeindevorstandes (§ 26 Abs. 1) auf Grund von Wahlvorschlägen zu 
wählen, die von der Fraktionen einzubringen sind, deren 
Gemeinderatsmitglieder im Sinne der Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 zur 
Wahl der betreffenden Vizebürgermeister gerufen sind. Da Herr 
Weichselbaumer die Funktion mit 30. 4. 2021 zurückgelegt hat, ist die ÖVP 
berechtigt einen Wahlvorschlag einzubringen. 
 
Der Wahlvorschlag lautet auf: 
 
Hofer Herbert 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird von der ÖVP Fraktion einstimmig angenommen. 

 
Der neu gewählte Vizebürgermeister wird von Bezirkshauptmann Mag. 
Schweitzer Christoph MBA im Sinne der Bestimmungen des § 24 Abs. 4 der 
Oö. Gemeindeordnung 1990 angelobt.  

 
 
 
Der Vorsitzende und die Obmänner/Frauen bedanken sich bei Hrn. Weichselbaumer 
für die geleistete Arbeit. 
 
 
ENDE TOP 1.2. 

 
  



2. Bauangelegenheiten 
2.1. Vergabe von Straßensanierungsmaßnahmen im Wege eines Anschluss-
auftrages an die Fa. Held & Francke – Beratung und Beschlussfassung 

Bericht des Vorsitzenden: 
Der Bauausschuss hat in seiner letzten Sitzung über die Durchführung weiterer 
Straßensanierungsmaßnahmen beraten. Als Ergebnis wurden folgende Prioritäten 
mehrheitlich festgelegt und deren Umsetzung empfohlen: 

 
1. Siernerstraße West (von Am Hang bis Gemeindegrenze) 
2. Stelzhamerstraße (Teilstücke, Gehsteige) 
3. Ziegeleistraße (Sanierung gröbster Schäden im Bereich der Einmündung 

Baustraße Ruprechting) 
 

Zur Vergabe empfiehlt der Straßenplaner die Baulose im Wege eines 
Folgeauftrages an die Firma Held & Francke zu vergeben, da diese die Preise der 
letzten vergebenen Aufträge auch in diesem Jahr garantiert.  
Für die Siernerstraße liegt zur Gemeinderatssitzung ein entsprechendes Angebot 
vor. Für die Stelzhamerstraße sowie die Ziegeleistraße ist eine Vergabe für die GR-
Sitzung im Juni vorgesehen. 
 
Beratung: 
Hr. Weichselbaumer: Er erläutert den vorliegenden Punkt. Für die Siernerstraße 
liegt ein Angebot vor. Die nächsten Straßen werden in der Juni Sitzung vergeben. 
Die Preise sind bis August 2021 garantiert. 
 
 

 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die gegenständlichen Arbeiten (Siernerstraße) im Wege 
eines Folgeauftrages an die Fa. Held & Francke vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.1. 

  



3. Haushaltsgebarung 
3.1. Voranschlag für das Finanzjahr 2021 – Überprüfung durch die BH Efer-
ding – Kenntnisnahme 

Bericht des Vorsitzenden: 
Der Voranschlag wurde von der Aufsichtsbehörde geprüft. Der Prüfbericht wird dem 
Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.  
 
Fr. Dr. Wassermair: Zum Bereich öffentliche Einrichtungen- Gebührenhaushalt 
möchte ich etwas feststellen.  
Bei Wasser und Kanal steht: Hinsichtlich der Verwendung bzw. des Bedarfes für 
diese Überschüsse hat die Marktgemeinde in den Vorschlagsunterlagen keine 
Angaben gemacht. 
Und: Es wird darauf hingewiesen, dass die Überschüsse aus diesem Bereich 
grundsätzlich auch für Maßnahmen bei der gleichen Einrichtung- und nicht für 
allgemeine Haushaltszwecke – heranzuziehen sind. 
Die Grüne Fraktion thematisiert das nun schon seit Monaten im Gemeinderat und im 
Prüfungsausschuss. 
Frau Schnell hat in einem Mail am 3. Februar beim Land OÖ zu den Vorschriften zur 
Wasser- und Gebührenkalkulation angefragt. Die Antwort der Direktion Inneres und 
Kommunales liegt auch der Gemeinde vor. 
Ich lese nun diesen Brief vor, aus dem eindeutig hervorgeht, um was es geht. 
********************************************************************************* 
Zur Thematik der Gebührenüberschüsse aus den Wasser- und Kanalbenützungs-
gebühren möchten wir allgemein Folgendes festhalten: 
 § 17 Abs. 3 Z. 4 FAG 2017 ermächtigt den Gemeinderat Kanal- und 
Wasserbenützungsgebühren unter anderem in einem solchen Ausmaß festzusetzen, 
dass der mutmaßliche Jahresertrag der Gebühren das doppelte Jahreserfordernis 
für die Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung oder Anlage [...] nicht übersteigt.  
Der Verfassungsgerichtshof hat im Hinblick auf diese „Doppeldeckung“ keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert. Er hat allerdings festgehalten, dass 
diese Ermächtigung so zu verstehen sei, dass „ihre Ausschöpfung aus Gründen in 
Betracht kommt, die mit der betreffenden Einrichtung in einem inneren 
Zusammenhang stehen, sei es, dass Folgekosten der Einrichtung finanziert werden, 
sei es, dass mit einer solchen Gebühr Lenkungsziele (z.B. ökologischer Art) verfolgt 
oder Rücklagen für eine Ausweitung der Einrichtung oder Anlage etc. gebildet 
werden sollen.“ 
Diese Einhaltung der 200 %-Grenze des FAG sowie die zweckgebundene 
Verwendung von Gebührenüberschüssen hat die Gemeinde in ihrer von der 
Bezirkshauptmannschaft zu prüfenden Gebührenkalkulation nachzuweisen. Darauf 
weisen wir die Gemeinden auch alljährlich im sog. Voranschlagserlass hin.  
Die Prüfung der Gebührenkalkulation 2021 durch die Bezirkshauptmannschaft 
konnte aufgrund erforderlicher Ergänzungen durch die Gemeinde noch nicht positiv 
abgeschlossen werden. Die Verordnungsprüfung der Kanal- und Wassergebühren-
ordnung erfolgt nach Vorliegen der BH-geprüften Gebührenkalkulation. 
************************************************************************************************* 
Wir werden jetzt, weil wir einfach den Widerstand leid sind, unsere schriftlich auf der 
Gemeinde und im Prüfungsausschuss eingebrachten Anregungen und Ersuchen der 
BH Eferding/Grieskirchen zukommen lassen.  
Ich ersuche nochmal, dass man einmal überlegt, was in den Mittelfristigen 
Finanzplan gehört und welche Kanalprojekte wir haben, die wir hineinschreiben 
können.  Wir haben ein Wischiwaschi und jeder sagt nur: “ Seids froh, dass wir Geld 



auf der Seite haben“. Das kann man privat machen, aber nicht als öffentliche Stelle. 
Da muss man wissen, für was man das Geld zur Seite legt, in diesem Fall sogar 
zweckgebunden. 
Vorsitzender: Er ist der festen Überzeugung, dass man nichts falsch macht. Das 
Geld wird auch nicht für was anderes verwendet. 
 
 
 
ENDE TOP 3.1. 
 
 
 
 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 
  
  



3.2. Sanierung der Straßenbeleuchtung – Finanzierungsplan – Beratung 

und Beschlussfassung 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung wurden Mittel des OÖ Gemeindepaketes 
beantragt. Es war daher notwendig einen BZ-Antrag beim Land zu stellen. Aufgrund 
dieses Antrages wurde ein Finanzierungsplan seitens des Landes ausgearbeitet, der 
vom Gemeinderat zu beschließen ist. 
Bei diesem Finanzierungsplan sind folgende Fördermittel nicht berücksichtigt: 

- Fördermittel des Energiesparverbandes 

- Kommunalkredit und 

- DOSTE  

Diese Fördermittel wurden jedoch bereits beantragt. 
Folgender Finanzierungsplan ist zu beschließen: 

 
Beratung: 
Vorsitzender: Er erläutert den vorliegenden Punkt. 
Hr. Ing. Peter: Wie viel machen die Fördermittel ca. aus und wieviel bleibt für die 
Gemeinde über? 
Hr. Weichselbaumer: Die Gemeinde kommt wahrscheinlich in die höchste 
Förderstufe. Es werden für die Gemeinde ca. 40 – 50.000,- Eigenanteil überbleiben. 
Man kann dies jedoch noch nicht genau sagen. 

 
 

 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Finanzierungsplan möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.2.  



4. Vereinbarungen und Verträge 
4.1. Verlängerung des Leihvertrages K-3092 betreffend die Leihgabe aus 
dem Bestand der OÖ Landes-Kultur GmbH zum Zwecke der Ausstellung – 
Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Der Leihvertrag bezüglich der Gegenstände im Fischereimuseum wird mit 30. 4. 
2021 auslaufen. Eine Verlängerung wurde bei der OÖ Landes-Kultur GmbH 
beantragt.  
Folgender Leihvertrag möge um weitere zwei Jahre verlängert werden: 
Auf Nachfrage bei Herrn Schmid befindet sich der Leihvertrag gerade am Postweg. 
Im Amtsvortrag ist der alte Leihvertrag zur Info angefügt. 
 
Beratung: 
Fr. AL Rathmayr teilt mit, dass der Leihvertrag nunmehr auf 5 Jahre abgeschlossen 
werden soll.  
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Leihvertrag soll um fünf Jahre verlängert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.1.  



 
 
  



 

  
  



 
  



  



 
  



 
  



 
  



4.2. Erlebnispromenade Aschach – Einverständnis via donau – Österreichische 
Wasserstraßen GesmbH – Gegenbrief – Beratung und Beschlussfassung. 

Bericht des Vorsitzenden: 
Bezüglich der Erlebnispromenade wurde bei der viadonau als Grundeigentümer um 
Genehmigung angesucht. Da diese Genehmigung seitens der viadonau als 
vertraulich zu behandeln ist müsste lt. § 53 OÖ GemO die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. Darüber wäre ein gesonderter Beschluss zu fassen. 
Der Gegenbrief ist von der Gemeinde zu unterfertigen und zu retournieren. 
Die Öffentlichkeit soll nicht ausgeschlossen werden. 
 
Antrag des Vorsitzenden:  
Die Öffentlichkeit soll nicht ausgeschlossen werden. 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
Hr. Jäger: Dieser Vertrag ist seiner Meinung nach nicht zu akzeptieren, da der 
Auftraggeber eigentlich der Tourismusverein ist. Man weiß noch nicht, wie die ganze 
Wartung geregelt ist. Er ist der Meinung, dass man einen Subvertrag mit dem 
Tourismusverein machen sollte. 
Hr. Groiss: Für ihn ist auch der Pkt. 16 problematisch.  
Fr. Frandl: Innerhalb der SPÖ ist man sich in diesem Punkt nicht einig. Hr. Vizebgm. 
Haider hat mit Fr. Steininger gesprochen und diese teilte mit, dass die Wartung in 
den nächsten 5 Jahren vom Tourismusverein übernommen werde. Sie ist jedoch 
auch der Meinung, dass solche Sachen schriftlich festgehalten werden müssen. 
Fr. Dr. Wassermair: Gerade im heurigen Jahr hat sich unsere Einstellung zur 
Promenade und dass wir das Projekt in der Form ablehnen - auch wenn es ein 
bisschen modifiziert und verschoben wird - bestätigt. 
Die Promenade ist als Naherholungsraum für die Bevölkerung von Aschach und 
auch der Umgebung wichtig. Wir sehen in diesem Projekt keinen Mehrwert für die 
Aschacher Bevölkerung, im Gegenteil. Laut vorliegendem Plan sollen 1063 m² 
Grünfläche verstellt werden, es bleibt kaum eine Wiese frei. Da finde ich Punkt 4 im 
Vertrag ganz interessant, wo steht: “Grünanlagen sind zu schützen”  
Und wir belegen gerade jede noch vorhandene freie Fläche mit irgendetwas, das 
gerade irgendjemanden einfällt!  Es ist eine Zumutung an sich, dass man das Projekt 
- wenn man den vorigen Sommer erlebt hat - überhaupt noch andenkt. 
Was das Vertragliche angeht: 
Natürlich muss es öffentlich sein, weil ja die ganzen Punkte von der Gemeinde und 
der Öffentlichkeit getragen werden müssen. Das könnte man ja gar nicht exekutieren, 
wenn das geheim gehalten wird. Zumal die Bevölkerung die Kosten dafür trägt.  
 
Der Vertrag kann in der Form überhaupt nicht unterzeichnet werden, weil 
Scherereien und Kosten vorprogrammiert sind. Wir müssen die Wartung machen, wir 
müssen die Kinderspielsachen ständig sichern, wir müssen für den Abfall 
aufkommen. Und für den Abfall kommt zu 50 % die Bevölkerung auf! 
Das Ganze ist einfach nicht tragbar. Und ich möchte nochmal wiederholen:                    
180 Unterschriften waren dagegen. Bringt mir einmal 180 Unterschriften dafür, dann 
kann man darüber reden. 
Hr. Vizebgm. Haider: Er hätte solche Verträge immer gerne immer im 
Gemeindevorstand zur Vorberatung. Kann man diesen Vertrag auch im Juni 
abstimmen? 



Nach längerer Diskussion wird der Punkt auf die nächste Gemeinderatssitzung im 
Juni vertagt. 
 
 
 
ENDE TOP 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 
  
  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



4. Allfälliges 

 
Hr. Jäger: Die Absperrung beim Weltzer ist teilweise hinderlich für Fußgeher. Man 
sollte dem nachgehen. 
Fr. Schnell: Sie wollte mitteilen, dass Fr. Mohr-Viecelli am 12.4. verstorben ist. Es 
war leider kein Vertreter bei der Beisetzung. 
AL Rathmayr: Man hat davon leider nichts erfahren. 
Fr. Frandl: In Aschach auf der Webseite gibt es eine Tourismuskommission. 
Diese wird jedoch nicht mehr belegt durch das neue Tourismusgesetz. Man sollte 
dies von der Homepage herunternehmen. 
Hr. Vizebgm. Haider: Es gibt wieder Probleme mit der Schulsportanlage. Es 
liegen wieder Müll und Glasscherben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich hier 
ein Schulkind verletzt. Man sollte mit den Jugendlichen ehestens wieder ein 
Gespräch führen. 
Der Vorsitzende und Hr. Vizebgm. Haider werden ein Gespräch durchführen. 
Hr. Paschinger: Er bedankt sich bei Hrn. Ing. Peter Robert für die Spende der 
Atemschutzgeräte an die Partnergemeinde in Polen. 
 
Es bedanken sind Fr. Dr. Wassermair und Hr. Jäger bei Hrn. Weichselbaumer für 
die geleistete Arbeit und die gute Gesprächsbasis. 
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